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Notrufe

Rettungsdienst: 112
Polizei: 110
Polizeidirektion Riesa:        03525/710-0
Polizeiposten Zeithain:   03525/57099-0
Abwasser 03525/5034-0
(außerhalb der Betriebszeiten des AZV „Elbe-Floßkanal”)
Kostenfreies Servicetel.:  0800 6686868
ENSO Energie Sachsen Ost AG
ENSO-Störungsrufnummern
Erdgas 0180 2787901
Strom 0180 2787902

Spruch des Tages

Traum ist in der ärmsten Hütte.

Alexander Eilers

Nächster 
Redaktionsschluss:

Freitag, 11. Januar 2013

Nächster 
Erscheinungstermin:

Mittwoch, 23. Januar 2013

NEUES VOM AMTV

&

Einladung zur Sitzung des Technischen Ausschusses
des Gemeinderates Nünchritz 

am Montag, dem 14. Januar 2013, 19.00 Uhr 
in Nünchritz, Dorfplatz 1 – Ratssaal

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung

2. Bestätigung der Niederschrift vom 19.11.2012

3. Stellungnahme der Gemeinde zum Bauantrag nach § 68 SächsBO zum Vor-
haben Umbau Einfamilienwohnhaus in 01612 Nünchritz, Riesaer Straße 14, Flur-
stück 70/3 Gemarkung Nünchritz

4. Stellungnahme der Gemeinde zum Antrag auf Befreiung nach § 31 BauGB
zum Vorhaben aufstellen eines Metallgerätehauses in Nünchritz, OT Neuseußlitz,
Alleestraße 4b, Flurstück 237c Gemarkung Neuseußlitz 

5. Stellungnahme der Gemeinde zum Bauantrag nach § 68 SächsBO für das Um-
setzen einer vorhandenen Werbeanlage sowie den Neuanbau von zwei Werbe-
anlagen am Sportgebäude Am Ufer 6a in Nünchritz, Flurstück 225/23 der Ge-
markung Nünchritz 

6. Stellungnahme zum Bauantrag nach § 68 SächsBO für das Vorhaben „TL Poly-
mere Abfüllung STRATA – Erweiterung Tanklager K 25“ im Rahmen des Antrags
gemäß § 16 BImSchG für die wesentliche Änderung der Siliconpolymer-Anlage,
Friedrich-von-Heyden-Platz 1 in Nünchritz, Flurstück 373/1 der Gemarkung
Nünchritz 

7. Informationen des Bürgermeisters

8. Anfragen der Ausschussmitglieder

Gerd Barthold, Bürgermeister

Information zur Erhebung von Elternbeiträgen 
in den Kindereinrichtungen der Gemeinde Nünchritz 

Die Gemeindeverwaltung Nünchritz stellt ab 01.01.2013 ihr Haushalts- und Rech-
nungswesen auf ein anderes Buchführungssystem um.
Aufgrund dieser Umstellung ist aus technischen Gründen Anfang Januar 2013 kein
Einzug der Elternbeiträge durch die Gemeindekasse möglich.
Wir weisen darauf hin, dass deshalb im Februar die Abbuchung für die Monate
Januar und Februar erfolgt.
Desweiteren ist die Erstellung von Änderungsbescheiden z. B. bei Erstattungen
durch das Jugendamt frühestens ab Mitte Januar möglich. 
Das gilt ebenso für Neuanmeldungen in den Einrichtungen.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Beachtung. 

Öffentliche Bekanntmachung

Das Meldeamt der Gemeindeverwaltung Nünchritz bleibt vom 28.01. - 04.02.2013
wegen der sachsenweiten Umstellung der Meldeamtssoftware geschlossen. 
Wir bitten dies insbesondere für die Beantragung von Personaldokumenten zu be-
achten, da in dieser Zeit keine Möglichkeit der Bearbeitung besteht. 

Gerd Barthold, Bürgermeister
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Bekanntmachung 
der Sächsischen Tierseuchenkasse (TSK)

– Anstalt des öffentlichen Rechts –
Löwenstraße 7a, 01099 Dresden

Sehr geehrte Tierbesitzer,
bitte beachten Sie, dass Sie als Besitzer vom Pferden, Rindern,
Schweinen, Schafen, Ziegen, Geflügel, Süßwasserfischen und
Bienen zur Meldung und Beitragszahlung bei der Sächsischen
Tierseuchenkasse gesetzlich verpflichtet sind. 
Die Meldung und Beitragszahlung für Ihren Tierbestand ist Vor-
rausetzung für eine Entschädigung im Tierseuchenfall, für die
Beteiligung der Tierseuchenkasse an den Kosten für die Tierkör-
perbeseitigung und für Beihilfen im Falle der Teilnahme an Tier-
gesundheitsprogrammen. 
Die Meldebögen wurden Ende Dezember 2012 an die uns be-
kannten Tierbesitzer versandt.
Sollten Sie bis zum 01.01.2013 keinen Meldebogen erhalten ha-
ben, rufen Sie uns bitte an.
Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 16 des Sächsi-
schen Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz (SächsAG-
TierSG) in Verbindung mit der Beitragssatzung der Sächsischen
Tierseuchenkasse.
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere im landwirt-
schaftlichen Bereich oder zu privaten Zwecken gehalten wer-
den.
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse
muss die Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen Veterinäramt
angezeigt werden. 

Bitte unbedingt beachten:
Nähere Informationen erhalten Sie über das Informationsblatt,

welches mit dem Meldebogen verschickt wird bzw. auf unserer
Homepage unter www.tsk-sachsen.de.

Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur
Melde- und Beitragspflicht, zu Leistungen der Tierseuchen-
kasse, sowie über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem
können Sie, als gemeldeter Tierbesitzer, Ihr Beitragskonto (ge-
meldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre, erhaltene Leistungen,
Befunde, entsorgte Tiere usw.) einsehen.

Sächsische Tierseuchenkasse
Anstalt des öffentlichen Rechts
Löwenstraße 7a, 01099 Dresden
Tel. 0351/80608-0, Fax 0351/80608-35 
E-Mail: info@tsk-sachsen.de, Internet: www.tsk-sachsen.de

Sprechzeit der Friedensrichterin

Sprechtag: 09.01.2013, 17.00 - 19.00 Uhr 

Ort: Dorfplatz 1, 01612 Nünchritz

Tel.-Nr. Gemeindeverwaltung: 025265/50018

Koordinierungsbüro für Behinderte

Die nächste Rechtssprechstunde für Behinderte, MS Betroffene
und deren Angehörige findet am Dienstag‚ dem 15. Januar 2013
ab 14.00 Uhr im Koordinierungsbüro Landratsamt Meißen,
Heinrich-Heine-Straße 1, 01589 Riesa, Zimmer 0.31, statt.


